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Dampfkeſſel . 8¹

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg⸗liche Dampfkeſſel .

2. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 .Mai 1871 , betreffend allgemeine polizeiliche Be⸗ſtimmungen über die Aulegung von Dampfkeſſeln .
( Reichsgeſetzblatt Seite 122. )

Auf Grund der Beſtimmung im §S 24 der Gewerbe⸗ordnung vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath nachſtehende
Allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die An —

legung von Dampfkeſſeln
erlaſſen .

1. Bau der Dampfkeſſel .
§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht ausGußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite beichlindriſcher Geſtalt 25 om , bei Kugelgeſtalt 30 m überſteigt.Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗röhren , deren lichte Weite 10 em nicht überſteigt , geſtattet .§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehendenFeuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Ab⸗ſtand von mindeſtens 10 em unter dem feſtgeſetzten niedrigſtenWaſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Dampf⸗keſſel , welche aus Siederöhren von weniger als 10 em Weitebeſtehen, ſowie auf ſolche Feuerzüge , in welchen ein Erglühendes mit dem Dampfraum in Berührung ſtehenden Theilesder Wandungen nicht zu befürchten iſt . Die Gefahr des Er⸗glühens iſt in der Regel als ausgeſchloſſen zu betrachten ,wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſelfläche , welche von demFeuer vor Erreichung der vom Dampf beſpülten Keſſelflächebeſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug mindeſtens zwanzigMal, bei künſtlichem Luftzug mindeſtens vierzig Mal ſo großiſt , als die Fläche des Feuerroſtes .
2. Aus rüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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angebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtungdurch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .
§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen Vor⸗

richtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von der⸗
ſelben Betriebs⸗Vorrichtung abhängig ſind , und von denen jede
für ſich im Staude iſt , dem Keſſel die zur Speiſung erfor⸗
derliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem Betriebe
vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ' ein Keſſel ange⸗
ſehen.

§ 5. Jeder Dampfteſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗
kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer Vor⸗
richtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem Innern
des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaftliche Ver⸗
bindung durch ein Rohr von mindeſtens 60 ꝗem lichtemQuerſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht , ſoiſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten nied⸗
rigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne müſſenſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von Keſſel⸗ſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſteWaſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die
Augen fallende Marke zu bezeichnen. . . . .

§. 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,
ſo genügen für denſelben zwei Sicherheitsventile .

Dampfſchiffs - , Lokomobil - und Lokomotivkeſſel müſſenimmer mindeſtens zwei Sicherheitsventile haben . Bei Dampf⸗ſchiffskeſſeln , mit Ausſchluß derjenigen auf Seeſchiffen , iſt dem
einen Ventil eine ſolche Stellung zu geben , daß die vorge⸗ſchriebene Belaſtung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit unter⸗
ſucht werden kann .

Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden
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können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampſſpannung den Dampfentweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiger Ma⸗nometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung durch eine in die Augen fallende Marke zubezeichnen iſt. . . . . .
§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufendeFabriknummer und das Jahr der Anfertigung . . . . aufeine leicht erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

3. Prüfung der Dampfkeſſel .
§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nachſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oderUmmantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Offnungen mitWaſſerdruck geprüft werden .

Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eineDampfſpannung von nicht mehr als 5 Atmoſphären Über⸗druck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des beab —ſichtigten Überdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln miteinem Drucke , welcher den beabſichtigten ÜUberdruck um 5Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird einDruck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter ver⸗ſtanden . Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigenund ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht zu er⸗achten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Drucke in andererForm als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fu⸗gen dringt .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der Keſſel⸗fabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Ausbeſſerungan der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind , ſo müſſenſie in gleicher Weiſe , wie nen aufzuſtellende Keſſel , der Prü⸗füng mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolchesRohr , und bei den nach Art der Lokomotivkeſſel gebauten
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Keſſeln die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung
herausgenommen , oder wenn bei cylindriſchen und Sieder⸗

keſſeln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo
iſt nach der Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prü⸗
fung mittelſt Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloß⸗
legung des Keſſels bedarf es hier nicht .

§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur
durch ein genügend hohes offenes Queckſilber - Manometer
oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .

An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung befin⸗
den , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amt⸗
lichen Manometers geſtattet .

4. Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als vier Atmoſphä⸗

ren Überdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und
der Dampfſpannung in Atmoſphären überdruck mehr als
zwanzig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Menſchen
ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Innerhalb
ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn dieſelben
überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in welchen
Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , muß die
Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des Feuers
auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
10 om Weite beſtehen , und ſolche , welche in Bergwerken
unterirdiſch , oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unterliegen
dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuerraum
und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließt , und
den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchenraum
von mindeſtens 8 om verbleiben , welcher oben abgedeckt und
an den Enden verſchloſſen werden darf .
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5. Allgemeine Beſtimmungen .
§ 16 . Wenn Dampfkeſſel⸗Anlagen , die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungen
aber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätte
erfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗

änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der §8 1
und 2 nicht gefordert werden . Dagegen finden im Übrigen
die vorſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle An⸗

wendung .
§ 17 . Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesſtaaten

ſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden .

§ 18 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine

Anwendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der einem

anderweiten Dampfentwickler entnommen iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen iſt ,
durch Einwirkung von Feuer beſonders erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch Ein⸗

wirkung von Feuer erzeugt wird , wofern diefelben mit
der Atmoſphäre durch ein unverſchließbares , in den Waſſer⸗
raum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m

Höhe und mindeſtens 8 om verbunden ſind .

3 . Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb
der Dampfkeſſel betr . , vom 22 . Januar 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123 f. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit
der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind
verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Betriebs
die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage beſonders
vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungsmäßig
benützt, und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande be⸗
finden , nicht im Betriebe erhalten werden .
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